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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport 

Teilrevision Sportförderungsverordnung, Verordnung des VBS 
über die Sportförderungsprogramme und -projekte, 
Verordnung des BASPO über «Jugend und Sport» 

Das durch den Bund geführte Sportförderungsprogramm Jugend und Sport (J+S) 
soll künftig keinen spezifischen Bereich der Nachwuchsförderung mehr beinhalten. 
Die Vernehmlassungsunterlagen betreffen die notwendigen Anpassungen, um den 
vorerwähnten Teil der Sportförderung in den Verantwortungsbereich der nationalen 
Sportverbände, namentlich denjenigen des Dachverbandes des Schweizer Sports, 
Swiss Olympic, zu übertragen.  

Ein weiterer Revisionspunkt betrifft die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden im 
Rahmen der Ausbildung von J+S-Kaderpersonen. Entsprechend dem bisherigen 
Subventionsmodell soll klargestellt werden, dass nur solche Jugendverbände vom 
BASPO mit der Durchführung von J+S-Ausbildungstätigkeiten betraut werden 
können, die gemäss Kinder- und Jugendförderungsgesetz zum Bezug von Finanz-
hilfen für Aus- und Weiterbildung berechtigt sind. 

Datum der Eröffnung: 22. März 2017 

Vernehmlassungsfrist: 30. Juni 2017 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Bundesamt für Sport, Sportpolitik und Ressourcen, 2532 Magglingen, 
Telefon +41 58 467 6532, Fax +41 58 467 6426, www.baspo.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

28. März 2017 Bundeskanzlei  
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